
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/10/22 98/02/0234
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1999

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ASchG 1972 §2 Abs3 idF 1999/I/012 impl;

ASchG 1972 §2 Abs3;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 98/02/0305 E 23. November 2001

Rechtssatz

Bei einer Arbeitsstätte handelt es sich jeweils um die im räumlichen Zusammenhang stehende (organisierte)

Zusammenfassung von Arbeitsplätzen eines Arbeitgebers.
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